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I. Wirtschaftliches Umfeld  
Photovoltaikanlagen haben nicht nur aus ökologischer 

Sicht einen echten Mehrwert, sie können auch ökonomisch 

sehr attraktiv sein. Zwar werden die Einspeisevergütungen 

nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) schon seit 

längerer Zeit kontinuierlich gesenkt, dennoch kann sich 

eine gut konzipierte und optimal ausgerichtete Photo- 

voltaikanlage als „Renditeobjekt“ in Anbetracht des derzei-

tigen Kapitalmarktniveaus durchaus sehen lassen. Auf-

grund der deutlich gestiegenen Strompreise ist der „Eigen-

verbrauch“ des selbst produzierten Stroms ein wichtiger 

Bestandteil der gesamten Kalkulation. Bereits heute ist es 

in aller Regel rentabler, den Solarstrom zumindest teilweise 

selbst zu verbrauchen, als ihn in vollem Umfang in das 

öffentliche Stromnetz einzuspeisen. Auch in Zukunft wird 

der „Eigenverbrauch“ bei weiter steigenden Energiepreisen 

immer mehr an Bedeutung gewinnen. Hierbei wird der 

Einsatz eines Batteriespeichers eine wichtige Rolle spielen. 
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Hinweis: Die derzeit gültigen Vergütungssätze können 

über das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

(www.erneuerbare-energien.de) abgerufen werden. Aktuel-

le Bekanntgaben erfolgen auch durch Pressemitteilungen 

der Bundesnetzagentur (www.bundesnetzagentur.de).  

Die jeweiligen Einspeisevergütungen sind zwar abhängig 

vom Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anlage, bleiben 

dann aber über das Jahr der Inbetriebnahme und die fol-

genden 20 Jahre konstant, so dass von Beginn an Pla-

nungssicherheit auf der Einnahmenseite besteht. 

II. Steuerliche 
Rahmenbedingungen 

1. Klärungsbedarf 

Viele Anlagenbetreiber machen sich im Vorfeld keine Ge-

danken darüber, dass sie mit der Installation und dem Be-

trieb einer Photovoltaikanlage zum Gewerbetreibenden im 

steuerlichen Sinn werden und regelmäßig auch umsatz-

steuerliche Pflichten zu beachten haben. Um hier keine 

Nachteile zu erleiden, sollte rechtzeitig vor dem Erwerb der 

Anlage das Gespräch mit dem steuerlichen Berater ge-

sucht werden. Nur so lassen sich „Fehler“ vermeiden, die 

sich später womöglich nicht mehr korrigieren lassen.  

Die nachfolgenden Ausführungen enthalten zwar wichtige 

Eckpunkte der Besteuerung von Photovoltaikanlagen, ein 

ausführliches, auf den Einzelfall bezogenes Beratungsge-

spräch können sie jedoch nicht ersetzen. Die Steuerpla-

nung im Zusammenhang mit der Anschaffung einer Photo-

voltaikanlage sollte rechtzeitig im Vorfeld der Bestellung 

erfolgen. 

2. Einkommensteuer 

Einnahmen aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage führen 

grundsätzlich zu gewerblichen Einkünften. Die Finanzver-

waltung gewährt dem Betreiber einer kleinen Photovoltaik-

anlage mit einer installierten Leistung von bis zu 

10,0 kW/kWp unter bestimmten Voraussetzungen ein 

Wahlrecht, auf die Erfassung der gewerblichen Einkünfte 

aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage zu verzichten (vgl. 

im Anhang BMF-Schreiben vom 29.10.2021). Hierbei spie-

len neben dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme insbesondere 

die Verwendung des selbst produzierten Stroms sowie die 

Einhaltung der maßgeblichen Antragsfrist eine entschei-

dende Rolle. 

Kleine Photovoltaikanlagen auf einem Gebäude mit einer 

Leistung von bis zu 10 kW sind von der Gewerbesteuer 

befreit. Im Übrigen wird die Gewerbesteuer bei kleinen 

bzw. mittelgroßen Anlagen wegen bestehender Freibeträge 

etc. regelmäßig nicht geschuldet. 

Die Anschaffungskosten der Anlage können Sie über die 

betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 20 Jahren linear 

abschreiben. 

Durch Bildung eines Investitionsabzugsbetrags können Sie 

grundsätzlich bis zu 50 % der Anschaffungskosten als 

vorgezogenen Aufwand (Betriebsausgabe) geltend ma-

chen. Aufgrund der gesetzlichen Neuregelung ab 2016 ist 

die Bildung des Investitionsabzugsbetrages an keine be-

sonders strengen Voraussetzungen mehr geknüpft. 

Grundsätzlich ist im Jahr der Anschaffung und in den vier 

folgenden Jahren neben der regulären Abschreibung eine 

Sonderabschreibung von bis zu insgesamt 20 % der An-

schaffungskosten möglich. 

Schuldzinsen und weitere Finanzierungskosten für den 

Erwerb der Anlage sind als Betriebsausgaben abzugsfähig. 

Abzugsfähig sind auch die laufenden Kosten für die Photo-

voltaikanlage, z.B. Ausgaben für Wartung, Zählermiete, 

Versicherung oder Instandhaltungsarbeiten. 

Hinweis: Mittlerweile ist höchstrichterlich geklärt, dass 

Aufwendungen für Instandsetzungsarbeiten am Gebäude, 

insbesondere am Dach, nicht abziehbar sind. Lediglich 

Aufwendungen für betrieblich veranlasste konkrete Einzel-

maßnahmen, wie z.B. die Verstärkung der Dachsparren, 

können als Betriebsausgabe abgezogen werden. 

Die Ermittlung des Gewinns aus der Photovoltaikanlage 

kann in aller Regel durch „einfache“ Einnahmen-

Überschussrechnung erfolgen, eine aufwändige Buchfüh-

rung bzw. Bilanzierung ist nicht notwendig. Etwas anderes 

gilt unter Umständen dann, wenn die Anlage Teil eines 

bestehenden Gewerbebetriebs ist. 

Echte Investitionszuschüsse im Zusammenhang mit dem 

Erwerb bzw. Betrieb der Anlage sind grundsätzlich in voller 

Höhe und sofort als Betriebseinnahmen zu versteuern. Auf 

Antrag kann die sofortige Versteuerung unterbleiben und 

stattdessen eine Minderung der Anschaffungskosten der 

Photovoltaikanlage vorgenommen werden. Dies führt über 

die Nutzungsdauer von 20 Jahren zu einer niedrigeren 

Abschreibung, was gegenüber der sofortigen Versteuerung 

als Betriebseinnahme mit einer spürbaren steuerlichen 

Entlastung verbunden sein kann. 

3. Umsatzsteuer 

In der Regel ist der Betreiber einer Photovoltaikanlage 

umsatzsteuerlicher Kleinunternehmer und muss sich daher 

mit umsatzsteuerlichen Themen nicht beschäftigen. Als 

sog. Kleinunternehmer können Sie sich allerdings für die 

Regelbesteuerung entscheiden und damit den Vorsteuer-
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abzug aus der Anschaffung bzw. dem Erwerb der Anlage 

geltend machen. Finanziert werden müssen dann nur die 

Netto-Anschaffungskosten, die Umsatzsteuer erstattet 

Ihnen das Finanzamt. 

Auch aus den laufenden Kosten ist ein Vorsteuerabzug 

möglich, sofern die Steuer in den Rechnungen gesondert 

ausgewiesen wurde und die Rechnungen ordnungsgemäß 

sind. 

Zwar unterliegen die Einspeisevergütungen der Umsatz-

steuer, dies führt für Sie als Anlagenbetreiber allerdings zu 

keiner weiteren Belastung, weil der Strom abnehmende 

Netzbetreiber die Umsatzsteuer zusätzlich zu den Vergü-

tungen nach dem EEG entrichtet. 

Für selbstverbrauchten Strom ist eine unentgeltliche 

Wertabgabe („Eigenverbrauch“) zu versteuern. 

Nach neuerer Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs, 

welcher sich die Finanzverwaltung nunmehr angeschlossen 

hat, kann unter bestimmten Voraussetzungen auch für 

anteilige Gebäudekosten der Vorsteuerabzug geltend ge-

macht werden, wenn sich an bzw. auf dem Objekt eine 

Photovoltaikanlage befindet. Hier sind jedoch im Vorfeld 

ggf. umfangreichere Berechnungen notwendig.  

Hinweis: Müssen Sie aus statischen Gründen vor der In-

stallation der Anlage den Dachstuhl verstärken, können Sie 

für diese Aufwendungen nach neuerer Verwaltungsauffas-

sung den Vorsteuerabzug in Anspruch nehmen. 

4. Grunderwerbsteuer 

Beim Kauf/Verkauf eines Gebäudes mit Photovoltaikanlage 

unterliegt der auf die Anlage entfallende Kaufpreis grund-

sätzlich nicht der Grunderwerbsteuer, da es sich in aller 

Regel bei der Photovoltaikanlage um eine Betriebsvorrich-

tung handelt. Dies gilt lediglich für die seltenen Ausnahme-

fälle nicht, in denen die Anlage ausschließlich der Energie-

versorgung des betroffenen Grundstücks (Eigenbedarf) 

dient, der Strom also nicht entgeltlich ins öffentliche Netz 

eingespeist wird.  

Nach Ansicht der Finanzverwaltung ist der auf die Anlage 

entfallende Kaufpreis allerdings stets für sog. dachintegrier-

te Anlagen (Solarziegel etc.) der Grunderwerbsteuer zu 

unterwerfen, weil diese vordergründig als Gebäudebe-

standteil angesehen werden. 

5. Erbschaft- und Schenkungsteuer 

Photovoltaikanlagen sind grundsätzlich Betriebsvermögen 

im Sinne der Erbschaft- und Schenkungsteuer. Damit ste-

hen dem Erben bzw. Beschenkten auch die besonderen 

steuerlichen Vergünstigungen/Freistellungen für Betriebs-

vermögen zu. Insoweit lassen sich Vermögensübertragun-

gen zu Lebzeiten womöglich steuergünstig vollziehen. 

Hinweis: Zwar sind dachintegrierte Photovoltaikanlagen  

(z.B. Solarziegel) nach Ansicht der Finanzverwaltung für 

Zwecke der Bewertung nicht als Betriebsvorrichtungen, 

sondern als wesentliche Gebäudebestandteile einzustufen, 

dennoch rechnen sie für Zwecke der Erbschaft- und 

Schenkungsteuer zum (ggf. begünstigten) Betriebsvermö-

gen und sind gesondert zu erfassen. 

6. Bauabzugsteuer 

Nach Ansicht der Finanzverwaltung stellt die Installation 

einer Photovoltaikanlage eine Bauleistung dar. Auf die Art 

der Montage kommt es hierbei nicht an. 

III. Wichtige Internetadressen 

1. Rechtliches 

• www.clearingstelle-eeg.de 

• www.energieverbraucher.de  

2. Förderungen 

• www.kfw.de 

• www.solarfoederung.de 

• www.energiefoerderung.info  

3. Behörden und Verbände 

• „Bundeswirtschaftsministerium“: www.bmwi.de 

und www.erneuerbare-energien.de 

• „Bundesnetzagentur“: www.bundesnetzagentur.de 

• Bundesverband Solarwirtschaft: 

www.solarwirtschaft.de 

• Bundesverband Erneuerbare Energie:  

www.bee-ev.de 

• Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie: 

www.dgs.de 

• Bund der Energieverbraucher: 

www.energieverbraucher.de 

Rechtsstand: 16.04.2022 

Alle Informationen und Angaben in diesem Mandanten-Merkblatt 

haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie erfolgen 

jedoch ohne Gewähr. Diese Information kann eine individuelle 

Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. 
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POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 

Nur per  E-Mail   

Oberste Finanzbehörden 
der Länder 

HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 

TEL +49 (0) 30 18 682-0 

E-MAIL poststelle@bmf.bund.de 
DATUM 29. Oktober 2021 

BETREFF Gewinnerzielungsabsicht bei kleinen Photovoltaikanlagen und vergleichbaren 
Blockheizkraftwerken 

BEZUG BMF-Schreiben vom 2. Juni 2021, IV C 6 - S 2240/19/10006:006, 2021/0627224 (BStBl I 
S. 722) 

GZ IV C 6 - S 2240/19/10006 :006 
DOK 2021/1117804 

(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 

Nach Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder gelten zur ertragsteuerlichen 
Behandlung kleiner Photovoltaikanlagen und vergleichbarer Blockheizkraftwerke (BHKW) 
die nachfolgenden Regelungen. Diese dienen der Vereinfachung des Verwaltungsverfahrens, 
da bei Inanspruchnahme der Vereinfachungsregelung aufwändige und streitanfällige Ergeb-
nisprognosen für die Beurteilung der Gewinnerzielungsabsicht weder erstellt noch geprüft 
werden müssen. 

I.  Betrieb kleiner Photovoltaikanlagen und vergleichbarer  BHKW  
Betreibt eine steuerpflichtige Person oder eine Mitunternehmerschaft ausschließlich eine oder 
mehrere Photovoltaikanlagen mit einer installierten Gesamtleistung (Summe der installierten 
Leistung aller Photovoltaikanlagen einer steuerpflichtigen Person/einer Mitunternehmer-
schaft) von bis zu 10,0 kW/kWp (maßgeblich ist die installierte Leistung i. S. d. § 3 Nummer 
31 EEG 2021) und/oder ein oder mehrere BHKW mit einer installierten elektrischen Gesamt-
leistung von bis zu 2,5 kW ist auf schriftlichen Antrag der steuerpflichtigen Person aus Ver-
einfachungsgründen ohne weitere Prüfung in allen offenen Veranlagungszeiträumen zu unter-
stellen, dass diese ohne Gewinnerzielungsabsicht betrieben werden und es sich daher um eine 
steuerlich unbeachtliche Liebhaberei handelt, wenn die in den nachfolgenden Randnummern 
genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Bei Mitunternehmerschaften ist der Antrag durch 
den Vertreter/den Empfangsbevollmächtigen oder alle Mitunternehmer gemeinsam zu stellen. 

www.bundesfinanzministerium.de 

mailto:poststelle@bmf.bund.de
http:www.bundesfinanzministerium.de


 
   

  
  

 
  

  
   

 
 

 
 

  
  

 
   

 
   

 
  

 

  
 

 
 

  
  

  
  

 

  
  
 

 
 

 
 
 

2 
Seite 2 

Alle Photovoltaikanlagen/BHKW, die von einer antragstellenden Person betrieben werden, 
bilden dabei einen einzigen Betrieb, so dass die jeweiligen Leistungen für die Ermittlung der 
10,0 kW/kWp-Grenze zu addieren sind. Das gilt sowohl für Anlagen, die sich auf demselben 
Grundstück befinden als auch für Anlagen auf verschiedenen Grundstücken. Dabei ist uner-
heblich, ob die Anlagen technisch voneinander getrennt sind. Auch solche Anlagen sind ein-
zubeziehen, die die übrigen Voraussetzungen der Vereinfachungsregelung nicht erfüllen 
(z. B. Anlagen, deren Strom einem Mieter des Antragstellers zur Verfügung gestellt wird). 

Beispiel 1 
A betreibt seit dem 1. Januar 2020 auf 

a) ihrem zu eigenen Wohnzwecken genutzten Einfamilienhaus 
b) ihrem zu eigenen Wohnzwecken genutzten Zweifamilienhaus (zweite 
Wohnung ist vermietet) 

c) dem Dach eines Mehrfamilienhauses, in dem sich eine zu eigenen 
Wohnzwecken genutzte Wohnung befindet, 

eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 8,0 kW/kWp. 
Der Strom wird neben der Einspeisung in das öffentliche Stromnetz nur von A für 
private Wohnzwecke genutzt. 

Lösung 
In den Fällen a) bis c) kann auf Antrag die Vereinfachungsregelung in Anspruch 
genommen werden, mit der Folge, dass Liebhaberei unterstellt wird und die Abgabe 
einer Anlage EÜR nicht erforderlich ist. 

Beispiel 2 
A betreibt seit dem 1. Januar 2020 auf ihrem zu eigenen Wohnzwecken genutzten Ein-
familienhaus und auf ihrem Ferienhaus, das nicht vermietet wird, je eine Photovoltaik-
anlage mit einer Leistung von jeweils 

a) 4 kW/kWp 
b) 6 kW/kWp. 

Lösung 
In Fall a) kann A auf Antrag die Vereinfachungsregelung in Anspruch nehmen, mit der 
Folge, dass Liebhaberei unterstellt wird und die Abgabe einer Anlage EÜR nicht erfor-
derlich ist. 

In Fall b) kann A die Vereinfachungsregelung nicht in Anspruch nehmen, auch nicht für 
nur eine der beiden Anlagen. 



 
   

   
 

 
 

 
 

 

 
  

 

 
 
 

 

 
 
  

  

 
 

 
  

 
 
 
 

  
  

 
 

Seite 3 

3 Die Photovoltaikanlage(n)/das oder die BHKW wurde(n) nach dem 31. Dezember 2003 oder 
vor mehr als 20 Jahren in Betrieb genommen. 

Beispiel 3: 
A betreibt zwei Photovoltaikanlagen (zusammen 9 kW/kWp). Photovoltaikanlage 1 
wurde am 1. Oktober 2003 und Photovoltaikanlage 2 wurde am 1. Juni 2020 in Betrieb 
genommen. 

Lösung 
Ein Antrag kann erst ab Veranlagungszeitraum 2024 gestellt werden (vgl. Rn. 9). 

4 Eine Photovoltaikanlage mit einer installierten Leistung von über 10,0 kW/kWp, deren maxi-
male Werkleistungseinspeisung aufgrund der Regelung § 6 Absatz 2 Nummer 2 EEG 2012 
bzw. § 9 Absatz 2 Nummer 2 EEG 2021 auf 70 Prozent der installierten Leistung begrenzt ist 
und damit eine tatsächliche Leistung von bis zu 10,0 kW/kWp erbringt, ist keine Photovol-
taikanlage i. S. d. Rn. 1. 

5 Der von der Photovoltaikanlage/dem BHKW erzeugte Strom wird neben der Einspeisung in 
das öffentliche Stromnetz ausschließlich in den zu eigenen Wohnzwecken genutzten Räumen 
verbraucht. Die unentgeltliche Überlassung zu Wohnzwecken steht der Nutzung zu eigenen 
Wohnzwecken gleich. Der Verbrauch des erzeugten Stroms in einem häuslichen Arbeitszim-
mer ist unschädlich. Der (teilweise) Verbrauch des durch die Photovoltaikanlage/das BHKW 
erzeugten Stroms durch einen Mieter oder zu anderweitigen eigenen oder fremden betrieb-
lichen Zwecken muss technisch ausgeschlossen sein. Dies gilt nicht, wenn die Mieteinnahmen 
520 Euro im Veranlagungszeitraum nicht überschreiten (vgl. R 21.2 Absatz 1 Satz 2 EStR). 
Wird die Photovoltaikanlage/das BHKW von einer Mitunternehmerschaft betrieben, reicht es 
aus, wenn der erzeugte Strom in das öffentliche Stromnetz eingespeist und daneben von min-
destens einem Mitunternehmer privat zu eigenen Wohnzwecken genutzt wird. 

Beispiel 4 
A betreibt auf dem Dach ihres zu eigenen Wohnzwecken genutzten Einfamilienhauses 
eine Photovoltaikanlage mit 9 kW/kWp. 

Ein Raum wird als häusliches Arbeitszimmer im Rahmen der nichtselbständigen Tätig-
keit genutzt. Daneben vermietet A gelegentlich über eine Internetplattform das Gäste-
zimmer an Touristen. Die Mieteinnahmen hieraus betragen: 

a) 400 €/Jahr 
b) 600 €/Jahr. 



 
  

 
    

 
 

 
 

  
 

  
 

  

 
   

 
 

 
    

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

  
 

 
 
 
 

Seite 4 Lösung 
Nur im Fall a) kann auf Antrag die Vereinfachungsregelung in Anspruch genommen 
werden, mit der Folge, dass Liebhaberei unterstellt wird und die Abgabe einer Anlage 
EÜR nicht erforderlich ist. 

Beispiel 5 
A betreibt auf dem Dach ihres zu eigenen Wohnzwecken genutzten Einfamilienhauses 
eine Photovoltaikanlage mit 9 kW/kWp. 

Zwei Räume nutzt A im Rahmen ihrer selbständigen Tätigkeit als Physiotherapiepraxis. 

a) Für die Physiotherapiepraxis besteht ein technisch getrennter eigener Stroman-
schluss. Der Strom aus der Photovoltaikanlage wird neben der Einspeisung in 
das öffentliche Stromnetz ausschließlich in den zu Wohnzwecken genutzten 
Räumen verbraucht. 

b) Für die Physiotherapiepraxis besteht lediglich ein eigener Stromzähler. 

Lösung: 
Nur im Fall a) kann auf Antrag die Vereinfachungsregelung in Anspruch genommen 
werden, mit der Folge, dass Liebhaberei unterstellt wird und die Abgabe einer Anlage 
EÜR nicht erforderlich ist. 

Beispiel 6 
Die Eheleute A und B betreiben auf dem Dach ihres Einfamilienhauses eine Photovol-
taikanlage mit 9 kW/kWp. Die Eheleute leben getrennt. A nutzt das Haus zu eigenen 
Wohnzwecken. B wohnt nicht im Einfamilienhaus.  

Lösung: 
Die Eheleute können einen Antrag auf Anwendung der Vereinfachungsregelung stellen, 
auch wenn kein Verbrauch des Stroms durch B stattfindet. 

II.  Wirkung des Antrags  
1. Inbetriebnahme nach dem 31. Dezember 2003  
Der Antrag, der beim örtlich zuständigen Finanzamt zu stellen ist, wirkt in allen offenen Ver-
anlagungszeiträumen und auch für die Folgejahre. In diesen Fällen ist eine Anlage EÜR für 
den Betrieb der Photovoltaikanlage/des BHKW für alle offenen Veranlagungszeiträume nicht 
mehr abzugeben. 
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Seite 5 

7 Veranlagte Gewinne und Verluste aus zurückliegenden Veranlagungszeiträumen, die verfah-
rensrechtlich einer Änderung noch zugänglich sind (z. B. bei unter dem Vorbehalt der Nach-
prüfung oder vorläufig durchgeführten Veranlagungen), sind nicht mehr zu berücksichtigen. 
Die Inanspruchnahme der Vereinfachungsregelung ist kein Fall des § 7g Absatz 4 EStG, da 
insoweit keine schädliche Verwendung der Investition vorliegt. 

8 Bei Neuanlagen, die nach dem 31. Dezember 2021 in Betrieb genommen werden, ist der 
Antrag bis zum Ablauf des Veranlagungszeitraums zu stellen, der auf das Jahr der Inbetrieb-
nahme folgt. Bei Altanlagen (Inbetriebnahme vor dem 31. Dezember 2021) ist der Antrag bis 
zum 31. Dezember 2022 zu stellen. 

2. Ausgeförderte Anlagen 
9 Bei Photovoltaikanlagen/BHKW i. S. v. Rn. 1 und 2, die vor dem 1. Januar 2004 in Betrieb 

genommen wurden, und die nach dem Auslaufen der Förderung in die Einspeisevergütung 
i. S. d. § 21 Absatz 1 Nummer 3 EEG 2021 eintreten (sog. ausgeförderte Anlagen), können 
frühestens nach 20 Jahren Betriebsdauer zur Liebhaberei übergehen. Der Antrag wirkt in 
diesen Fällen abweichend von Rn. 6 erst für den Veranlagungszeitraum, der auf den Veran-
lagungszeitraum folgt, in dem letztmalig die garantierte Einspeisevergütung gewährt wurde, 
und für alle Folgejahre. Die stillen Reserven im Zeitpunkt des Übergangs zur Liebhaberei 
sind mit 0 Euro zu bewerten. In diesen Fällen ist eine Anlage EÜR für den Betrieb der Photo-
voltaikanlage/des BHKW ab dem Veranlagungszeitraum, der auf den Veranlagungszeitraum 
folgt, in dem letztmalig die garantierte Einspeisevergütung gewährt wurde, nicht mehr abzu-
geben. 

10 Bei ausgeförderten Anlagen im Sinne der Rn. 9 ist der Antrag bis zum Ablauf des Veran-
lagungszeitraums zu stellen, der auf den Veranlagungszeitraum folgt, in dem letztmalig die 
erhöhte garantierte Einspeisevergütung gewährt wurde. 

3. Nutzungsänderungen, Überschreitung der  Leistungsgrenze  
11 Für Veranlagungszeiträume, in denen die Voraussetzungen der Rn. 1 und 2 nicht ganzjährig 

vorliegen (z. B. bei Nutzungsänderung, Vergrößerung der Anlage(n) über eine Gesamtleis-
tung von 10,0 kW/kWp), ist die Vereinfachungsregelung unabhängig von der Erklärung der 
steuerpflichtigen Person/der Mitunternehmerschaft nicht anzuwenden. Sie hat den Wegfall 
der Voraussetzungen der Rn. 1 und 2 dem zuständigen Finanzamt schriftlich mitzuteilen. Es 
ist eine Anlage EÜR abzugeben. 

III.  Nachweis Gewinnerzielungsabsicht durch die steuerpflichtige  Person  
12 Unabhängig von den Regelungen dieses Schreibens bleibt es der steuerpflichtigen Person 

unbenommen, eine Gewinnerzielungsabsicht nach Maßgabe von H 15.3 EStH nachzuweisen. 
Macht die steuerpflichtige Person von der Vereinfachungsregelung dieses Schreibens keinen 



 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
    

Seite 6 Gebrauch, ist die Gewinnerzielungsabsicht nach den allgemeinen Grundsätzen (vgl. H 15.3 
EStH) zu prüfen. In diesem Fall gelten die allgemeinen Regelungen in allen noch offenen und 
künftigen Veranlagungszeiträumen, d. h. die in Rn. 1 ff beschriebene Vereinfachungsregelung 
kann nicht in Anspruch genommen werden. 

IV.  Anwendungsregelung 
13 Dieses Schreiben tritt an die Stelle des BMF-Schreibens vom 2. Juni 2021 (IV C 6 - S 2240/ 

19/10006:003, 2021/0627224, BStBl I S. 722), das hiermit aufgehoben wird.  

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 

Im Auftrag 

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 


